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erneut erkllirend, daß es sich bei den Kosten der Mission 
um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß Artikel 
17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den 
Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihren früheren Beschluß dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben fiIr die Mission ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben 
des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter Berilcksichtigung der Tatsache, daß die wirtschaftllch 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftllch 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

emgedenk der sich aus Resolution 1874 (S-1V) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fiIr die Finanzierung solcher Einsätze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Mission mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustutlen, damit sie ihren 
Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

I. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge fiIr die 
Mission der Vereinten Nationen fiIr das Referendum in 
Westsahara per 6. Juni 1994, einschließlich der ausstehenden 
Beiträge in Höhe von 20.366.361 US-Dollar; 

2. gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck über die Verschlechte
rung der F'manzlage in bezug auf friedensichernde Tätigkei
ten infolge der verspäteten Entrichtung von Beiträgen durch 
die Mitgliedstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten mit Bei
tragsrückständen, wodurch unter anderem die ErfilIIung des 

. Auftrags der Mission beeinträchtigt wird; 

3. schließt sich den im Bericht des Beratenden Aus
schusses fiIr Verwaltungs- und Haushaltsfragen enthaltenen 
Bemerkungen uod Empfehlungen an und gibt ihrer Besorg
nis darüber Ausdruck, daß einige der in Ziffer 6 des Berichts 
enthaltenen Bemerkungen und Empfehlungen des Beratenden 
Ausschusses nicht durchgefllhrt wurden; 

4. ersucht den Generalsekretär, binnen dreißig Tagen 
. nach der Annahme dieser Resolution über die volle Durch
filhrung der von der Generalversammlung in Resolution 
48/250 A genehmigten Empfehlungen des Beratenden Aus
schusses sowie. der in der vorliegenden Resolution geneh
migten Empfehlungen Bericht zu erstatten; 

5. ersucht den Generalsekretär aqßerdem, alles Erforder
liche zu veranlassen, um sicherzustellen, daß die Mission so 
effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

6. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrilckllch auf, alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge 
umgehend und vollständig auf das Sonderkonto fiIr die 
Mission der Vereinten Nationen fiIr das Referendum in 
Westsahara eingezahlt werden; 

7. ennllchtigtden Generalsekretär, fiIr die Aufrechterhal
tung der Mission während des Zeitraums vom I. April bis 
3 I. Juli 1994 Vetplllchtungen bis zu einem Betrag von 
18.812.800 Dollar brutto (17.693.100 Dollar netto) ein-

zugehen, wobei dieser Betrag dem nicht verbranchten Rest 
der Mittelbewilligungen zu entoehmen ist; 

8. ennllchtigt den Generalsekretär außerdem, fiIr die 
Aufrechterhaltung der Mission während des Zeitraums vom 
I. August bis 30. September 1994 VerpIllchtungen bis zu 
einem Hllchstbetrag von 3,4 Millionen Dollar brutto pro 
Monat einzugehen, wobei dieser Betrag dem' nicht ver
brauchten Rest der MittelbeW1l1igungen zu entoehmen ist; 

9. bittet um freiwillige Beiträge fiIr die Mission in FC>I111 
von Barzahlungen sowie in FC>I111 von fiIr den Generalsekre
tär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend dem von der Generalversammlung in 
ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 44/192 
A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 1991 
festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

10. beschließt, den Punkt "F'manzierung der Mission der 
Vereinten Nationen fiIr das Referendum in Westsahara" in 
die Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung auf
zunehmen. 

95. Plenarsitzung 
23. Juni 1994 

48/251. F1nanzIerong des Internationa1en Gerichts zur 
Verfolgnng der Verantwortlichen fiir die seit 
1991 Im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugo. 
slawlen begangenen schweren Verstöße gegen 
das humanitllre Völkerrecht 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihren Beschluß 48/461 vom 23. Dezem
ber 1993, mit dem sie den Generalsekretär ermächtigt hat, 
fiIr das lnternationale GerIcht zur Verfolgung der Ver
antwortlichen fiIr die seit 1991im Hoheitsgebiet des ehema
ligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht fiIr die ersten sechs Monate des 
Jahres 1994 VetpIllchtungen bis zu einem Höchstbetrag von 
5,6 Million US-Dollar einzugehen, 

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs" und 
der entsprechenden Berichte des Bemtenden Ausschusses fiIr 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen62 und eingedenk des 
Schreibens des Präsidenten des lnternationalen GerIchts vom 
18. Februar 1994 an den Vorsitzenden des Fünften Aus
schusses", 

feststellend, daß die sichere und stabile F'manzierung des 
Internationalen Gerichts gewährleistet sein muß, damit es 
seine Rolle in vollem Umfang und wirksam erfüllen kann, 

unter BerUckslchtigung der von den Mitgliedstaaten im 
Fünften Ausschuß zum Ausdruck gebrachten Auffassungen, 

1. bekriiftlgt ihre Resolution 47/235 vom 14. September 
1993; 

2. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Schlußfolgerungen und Empfehlungen in den 
Berichten des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen an; 

3. dankt den Regierungen, die freiwillige finanzielle 
Beiträge fiIr das lnternationale Gericht zur Verfolgung der 
Verantwortlichen fiIr die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 



S2 GeneraJ ...... IDD!Jnng - Achtundvlerzlgsle Tagung 

ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße 12. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Versamm-
gegen das humanitäre Völkerrecht entrichtet oder angekün- lung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über das Finnnz-
digt haben, und stellt mit Genugtuung fest, daß an die gebaren des Internationalen Gerichts sowie über seinen 
Bereitstellung dieser Beiträge keinerlei Bedingungen ge- Bedarf aufgrund der im Laufe des Jahres 1994 gewonnenen 
knüpft wurden; Erfahrungen Bericht zu erstatten. 

4. bittet die Mitgliedstaaten um weitere freiwillige Bei- 93. Plenarsitzung 
träge für das Internationale Gericht; 14. April 1994 

5. betont, daß die Annahme von freiwilligen Beiträgen 
in Fonn von Sachleistungen oder Personal sowie von 
freiwilligen finanziellen Beiträgen mit der Notwendigkeit 
vereinbar sein muß, jederzeit die Unparteilichkeit und 
Unabhängigkeit des Internationalen Gerichts zu gewähr
leisten, und daß solche Beiträge als Ergänzung zu den 
veranlagten Beiträgen anzusehen sind; 

• 
6. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Ziffer 5 

bis spätestens 31. Dezember 1994 über die Annahme und 
Verwendung von freiwilligen Beiträgen, insbesondere 
Beiträgen in Fonn von Sachleistungen oder Personal, Bericht 
zu erstatten; 

7. billigt Den Haag (Niederlande) als Sitz des inter
nationalen Gerichts, das vom Sicherheitsrat mit seiner 
Resolution 827 (1993) vom 25. Mai 1993 ausschließlich zu 
dem Zweck geschaffen wurde, Personen zu verfolgen, die 
für die zwischen dem 1. Januar 1991 und einem vom 
Sicberheitsmt nach der Wiederherstellung des Friedens 
festzusetzenden Zeitpunkt im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humnnitäre Völkerrecht verantwortlich sind; 

8. stellt fest, daß der Generalsekretär bislang noch keinen 
detaillierten Bericht über den Bedarf des Internationalen 
Gerichts vorgelegt hat, namentlich eine Begründung der 
Anzahl und rangmäßigen Einstufung der Bediensteten, eine 

. Dienstpostenbewertung und die Möglichkeit der Bereit
stellung von gemeinsamen Verwaltungsdiensten, und ersucht 
ihu, baldmöglichst im Verlaufe ihrer neunundvierzigsten 
Tagung vollständige und detaillierte HausbaItsvoranschläge 
für die Tätigkeit des Gerichts vorzulegen; 

9. ermlJchtlgt den Generalsekretär, für das Internationale 
Gericht für den Zeitmum vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1994 Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetmg von 
II MiI1ionen Dollar einzugehen, worin der von der Ver
sammlung in ihrem Beschluß 48/461 genehmigte Betmg von 
5,6 Millionen Dollar eingeschlossen ist; 

10. ermlJchtlgt den Generalsekretär außerdem, die erfor
derlichen Vorkehrungen zu treffen einschließlich der Unter
zeichnung des Mietvertmges für' die Räumlichkeiten des 
Internationalen Gerichts, um sicherzustellen, daß es über 
angemessene Einrichtungen und die erforderliche personelle 
Ausstattung verfligt, und der Versammlung im Haushaltsvoll
zugsbericht darüber Bericht zu erstatten; 

11. ersucht den Generalsekretär, der Versammlung über 
den Bemtenden Ausschuß für Verwaltungs- und HausbaIts
fragen einen weiteren Bericht über die Beschäftigungs
berlingungen der Richter nnter Berücksichtigung der Bestim
mungen des Artikels 13 Ziffer 4 des Statuts des Internationa
len Gerichts'" vorzulegen, sobald mit dem Fortschritt der 
Tätigkeit des Gerichts k1are Erkenntnisse über seinen 
genauen Bedarf vorliegen; 

48/252. Besoldung, PensIonsplan und Besehllftigungs
bedIngungen der MItglieder des internationalen 
Gerichtshofs 

A 

BESOLDUNG 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/250 A vom 21. De
zember 1990 über die Besoldung der Mitglieder des Inter
nationalen Gerichtshofs, 

nach Beluuullung des Berichts des Generalsekretärs"' und 
des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen66

, 

1. schließt sich vorbebaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen an; 

2. beschließt, daß das Jahresgehalt der Mitglieder des 
Internationalen Gerichtshofs mit Wirkung vom 1. Janu
ar 1994 weiterhin 145.000 US-Dollar beträgt; 

3. beschließt attllerdem, daß die in Artikel 31 des Statuts 
des Internationalen Gerichtshofs genannten Ad-hoc-Richter 
mit Wirkung vom 1. Januar 1994 weiterhin für jeden Tag, an 
dem sie ihr Amt ausüben, ein Dreihundertfünfundsechzigstel 
des Jahresgehalts erltalten, das zum betreffenden Zeitpunkt 
an ein Mitglied des Gerichtshofs zahlbar ist; 

4. beschließt ferner, im Einklang mit der in Ziffer 5 des 
Berichts des Bemtenden Ausschusses enthaltenen Empfeh
lung das gemäß Ahschnitt VI ihrer Resolution 431217 vom 
21. Dezember 1988 und ihrer Resolution 451250 A einge
führte und beibebaltene System der Mindest-IHöchstbesol
dung mit Wnirung vom 1. Januar 1994 weiter beizubebalten; 

5. beschließt, daß mit Wirkung vom 1. Januar 1994 die 
Sonderzulage des Präsidenten weiterhin 15.000 Dollar pro 
Jahr beträgt und daß die Sonderzulage, die der Vizepräsident 
erhält, wenn er das Amt des Präsidenten wahrnimmt, 
94 Dollar pro Thg beträgt, bis zu einem Höchstbetmg von 
9.400 Dollar pro Jahr; 

6. beschließt außerdem, die Besoldung und die anderen 
Beschäftigungsbedingungen der Mitglieder des Gerichtshofs 
auf ihrer fünfzigsten Thgung im Lichte der Empfehlungen 
des Berichts des Generalsekretärs erneut zu überprüfen; 

7. beschließt ferner, daß die Häufigkeit der Überprüfun
gen auf der fünfzigsten Thgung festgelegt wird. 

94. Plenarsitzung 
26. Mai 1994 




